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Grundbuch - Einsicht in die Grundakten

T
N

Eigentimer oder Berechtigte konnen beim zustandigen Grundbuchamt personlich oder
schriftlich die Einsicht in Grundakten beantragen.

Basisinformationen

Ein bestimmter Personenkreis (Eigentimer, dinglich Berechtigte, Glaubiger oder deren
Bevollméchtigte) kann beim zustandigen Amtsgericht (Grundbuchamt) personlich oder
durch schriftlichen Antrag die Erteilung eines Grundbuchauszuges beantragen. Der
schriftliche Antrag kann per Post oder per E-Mail abgegeben werden. Bei Zusendung per
E-Mail den Antrag zuvor bitte einscannen oder abfotografieren. Eine telefonische
Beantragung ist nicht méglich.

Das Grundbuchamt prift das berechtigte Interesse und legt bei Vorliegen der
Voraussetzung die Akten am Ubernachsten Tag flr einen Zeitraum von einer Woche zur
Einsichtnahme bereit.Das Grundbuchamt priift das berechtigte Interesse und legt bei
Vorliegen der Voraussetzung die Akten am tbernachsten Tag fir einen Zeitraum von einer
Woche zur Einsichtnahme bereit.

Voraussetzungen

Ein berechtigtes Interesse ist gegeben, wenn sachliche Grunde fur die gewlnschte
Einsichtnahme vorgebracht werden konnen, welche die Verfolgung unbefugter Zwecke
oder blof3e Neugier ausgeschlossen erscheinen lassen.

Daher durfen zum Beispiel Glaubiger des Grundstiickseigentimers, die die
Zwangsvollstreckung in den Grundbesitz beabsichtigen, oder Kaufinteressenten, mit
denen der Grundstuckseigenttiimer bereits in Verhandlungen steht, Einsicht in die
Grundakte nehmen.

Das berechtigte Interesse ist durch geeignete Unterlagen (Vollmacht des Eigentiimers,
Entwurf des Kaufvertrages, Vollstreckungstitel) nachzuweisen.
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Jede Einsichtnahme wird dokumentiert (8§ 12 Abs. 4 Grundbuchordnung).

Ablauf

Die Antragstellung erfolgt:

o personlich in der Rechtsantragstelle des Grundbuchamtes (Offnungszeiten von 09:00
bis 12:30 Uhr).Das Grundbuchamt prift das berechtigte Interesse und legt bei
Vorliegen der Voraussetzung die Akten am Ubern&chsten Tag fiir einen Zeitraum von
einer Woche zur Einsichtnahme bereit.

o schriftlich per Post oder per E-Mail (Antrag zuvor bitte einscannen oder
abfotografieren) - Die Akte wird zwei Tage spater zur Einsichtnahme bereitgelegt.
Hiertuber wird nach Eingang des Antrags auch nicht gesondert informiert.

o Eine telefonische Beantragung ist grundsatzlich nicht méglich.

Der Antrag auf Einsicht in die Grundakten wird durch den/die Urkundsbeamt/in der
Geschaftsstelle geprift und dann entschieden.

Die einsichtnehmende Person kann am vorhandenen Minzkopierer selbst Kopien aus der
Akte anfertigen (siehe Gebuhren).

Auch das Abfotografieren der entsprechenden Seiten aus den Akten ist zulassig.

Alternativ kann ein Antrag auf Fertigung von Kopien aus der Grundakte durch die
Geschéftsstelle des Grundbuchamts gestellt werden (siehe Gebuhren).

UbergroRe Teilungsplane konnen von hier nicht kopiert werden. Wenden Sie sich hierzu
bitte an das Bauamt, welches alle Plane zu den Abgeschlossenheitsbescheinigungen
verwahrt.

Es ist nicht mdglich, Unterlagen aus der Grundakte zum eigenstandigen Kopieren
mitzunehmen.

Weitere Hinweise

Es dient der Verfahrensbeschleunigung, wenn die vollstandige Grundstlicksbezeichnung
(z.B. VL 43 Blatt 1234) angegeben wird. Diese finden Sie zum Beispiel bei Ihren Kauf- und
Finanzierungsvertragen.

Die jeweiligen Berechtigten kdnnen sich von einem Bevollm&chtigten vertreten lassen. Die
Vollmacht ist in Schriftform vorzulegen.

Informationen zur Grundsteuerreform 2022
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Ein Grundbuchauszug wird fur die Steuererklarung grundsatzlich nicht bendtigt.
Grundstuckseigentimer:innen kdnnen die notwendigen Angaben zu Gemarkung, Flur,
Flursttick und Grundstiicksgrof3e eigenstandig Gber den auf der Internetseite zur
Grundsteuerreform des Senators fur Finanzen bereitgestellten Link ,Flurstiicksviewer*
ermitteln.

Sollte ein Grundbuchauszug dennoch beantragt werden, wird dieser mit 10,00 € in
Rechnung gestellt.

Auch fur dartber hinausgehende Fragen besuchen Sie bitte die Internetseite zur
Grundsteuerreform des Senators fur Finanzen. Dort werden ausfihrliche Informationen
bereitgestellt. Den Link dazu finden Sie im Bereich ,Weitere Informationen® unter der
Uberschrift ,Wo kann ich mehr erfahren?”.

Wichtig: Die Wohnflachenberechnung erfolgt nicht durch das Grundbuchamt, da sich
diese Information nicht aus dem Grundbuch ergibt.

Bendétigte Unterlagen

o Personalausweis des Antragstellers, ggfs. Vollmacht des Vertretenen
o Grundbuchbezeichnung

Vollstandige Grundbuchbezeichnung (z.B. Vorstadt L 43 Blatt 1234)
o Nachweis des berechtigten Interesses

z.B. Volimacht des Eigentimers, Kaufvertragsentwurf oder Vollstreckungstitel

Zustandige Stellen

- Amtsgericht Bremen-Blumenthal

+49 421 361 7714

+49 421 361 7302

Landrat-Christians-StralRe 67, 28779 Bremen
Website

= office@amtsgericht-blumenthal.bremen.de

- Amtsgericht Bremen -Grundbuchamt

+49 421 36157600

+49 421 49657600
Hans-Bockler-Stral3e 50, 28217 Bremen
= Website

= grundbuchamt@amtsgericht.oremen.de
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https://www.service.bremen.de/visitenkarte/amtsgericht-bremen-blumenthal-10774
http://www.amtsgericht-blumenthal.bremen.de
mailto:office@amtsgericht-blumenthal.bremen.de
https://www.service.bremen.de/amtsgericht-bremen/amtsgericht-bremen-grundbuchamt-173088
http://www.amtsgericht.bremen.de
mailto:grundbuchamt@amtsgericht.bremen.de

- Amtsgericht Bremerhaven

= (0471) 596 13680

= (0471) 596 13696

Nordstral3e 10, 27580 Bremerhaven
Website
office@amtsgericht-bremerhaven.bremen.de
Rechtssichere E-Kommunikation mehr

Formulare

o Antrag auf Einsicht in die Grundakten (pdf, 98.3 KB)

Gebiihren | Kosten

Die Einsichtnahme selbst ist kostenfrei.

Kosten fur Kopien :

In der Eingangsstelle des Grundbuchamtes steht ein Munzkopierer bereit, an welchem die
einsichtnehmende Person selbst Kopien aus der Akte fertigen kann. Kosten pro DIN A 4-
Seite: 0,25 Euro und pro DIN A 3-Seite: 0,50 Euro

Werden die Kopien auf Antrag von der Geschéftsstelle gefertigt, entstehen Kosten von
0,50 Euro pro Seite fur die ersten 50 Seiten, fur jede weitere Seite 0,15 Euro.

UbergroRe (> DIN A3) und farbige Kopien kdnnen von hier nicht gefertigt werden.

Rechtsgrundlagen

o Grundbuchordnung

Weitere Informationen

o Der Senator fur Finanzen - Informationen zur Grundsteuerreform

Haufige Fragen

Ich méchte Anspriiche (als Nachbar | als Geschadigter) gegen einen
Eigentiimer eines Grundstiicks geltend machen und benétige dafiir die
Kontaktdaten.

In diesem Fall kdnnen Sie schriftlich um Auskunft ersuchen. Benotigt werden die genaue
Anschrift des betreffenden Grundstiicks und die schriftliche Darlegung Ihres Anspruchs.
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https://www.service.bremen.de/visitenkarte/amtsgericht-bremerhaven-10773
https://www.amtsgericht-bremerhaven.bremen.de/
mailto:office@amtsgericht-bremerhaven.bremen.de
https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_sp.c.14043.de
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Antrag%20auf%20Einsicht%20in%20die%20Grundakte.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/gbo/BJNR001390897.html
https://www.finanzen.bremen.de/steuern/grundsteuerreform-92715

Mitgeteilt werden kénnen nur die Daten, die sich aus dem Grundbuch (8 15
Grundbuchverfiigung: Name und Geburtsdatum (bei natirlichen Personen) bzw. Sitz (bei
juristischen Personen)) und der Grundakte (Meldeanschrift aus den letzten
Eintragungsunterlagen) ergeben. Die Meldeadresse ist nicht zwingend aktuell und muss
von lhnen ggf. noch weiter recherchiert werden.

Ich benétige eine Flurkarte | Liegenschaftskarte.

Hierzu wenden Sie sich bitte an die Geolnformation Bremen (Katasterbehdrde) , da das
Grundbuchamt nicht tber Flurkarten verfugt.

Ich méchte ein Grundstiick ersteigern und zuvor Einsicht in die
Grundakten nehmen.

Alle Informationen, die Bietinteressenten benétigen, ergeben sich aus den
Zwangsversteigerungsakten, in die Einsicht genommen werden kann (8 42 ZVG).

Fur eine Einsichtnahme in die Grundakten genigt dagegen die reine Bietabsicht
grundsatzlich noch nicht.

Ich méchte ein Grundstiick | Haus kaufen und bendtige dafur
Kontaktdaten des Eigentiimers.

Das Grundbuch ist kein offentliches Register. Aus diesem Grund kann in diesem Fall keine
Auskunft von Eigentiimerdaten erfolgen.

Die Bank benétigt zur Finanzierung Kopien aus der Akte. Wie bekomme
ich diese?

Als Eigentimer haben Sie Anspruch darauf, die Grundakte selbst einzusehen und die
entsprechenden Kopien aus der Akte zu bekommen. Bei der Einsichtnahme kdnnen Sie
am Munzkopierer die gewtinschten Kopien auch selbst fertigen.

Wenn Sie bereits wissen, welche Unterlagen Sie genau benétigen, kbnnen Sie diese auch
schriftlich als Kopie anfordern.

In den Grundakten befinden sich alle Unterlagen, die zu den Eintragungen im Grundbuch
erforderlich sind, insbesondere

o Kauf- bzw. Ubertragungsvertrage

o Grundschuldbestellungsurkunden
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> Bewilligungen fiur die Rechte in der Il. Abteilung des Grundbuchs

o Teilungserklarungen bei Wohnungseigentum und die dazugehorenden
Aufteilungspléne und Abgeschlossenheitsbescheinigungen.

Die Aufteilungsplane sind in der Regel in UbergréRen vorhanden und kénnen vom
Grundbuchamt nicht kopiert werden. Auch Kopien fiir die Darstellung von farblichen
Kennzeichnungen in den Planen kdnnen hier nicht gefertigt werden. Diese Unterlagen
mussen Sie sich beim Bauamt beschaffen.

Aktualisiert am 25.06.2024

Seite 6 von 6



	 Grundbuch - Einsicht in die Grundakten 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Weitere Hinweise

	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Amtsgericht Bremen-Blumenthal
	Amtsgericht Bremen -Grundbuchamt
	Amtsgericht Bremerhaven

	Formulare
	Gebühren / Kosten
	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen
	Häufige Fragen
	Ich möchte Ansprüche (als Nachbar / als Geschädigter) gegen einen Eigentümer eines Grundstücks geltend machen und benötige dafür die Kontaktdaten.
	Ich benötige eine Flurkarte / Liegenschaftskarte.
	Ich möchte ein Grundstück ersteigern und zuvor Einsicht in die Grundakten nehmen.
	Ich möchte ein Grundstück / Haus kaufen und benötige dafür Kontaktdaten des Eigentümers.
	Die Bank benötigt zur Finanzierung Kopien aus der Akte. Wie bekomme ich diese?



